
Bädergesellschaft Lünen - Einlass ins Lippe Bad ab den 13.Januar 2022 

Aufgrund der ab dem 13.Januar 2022 gültigen Coronaschutzverordnung gibt es auf das 
Lippe Bad bezogen folgende Änderungen:

Maskenpflicht

In Warteschlangen im Freien vor dem Gebäude ist eine Maske zu tragen.

2G-Plus-Regelung Lippe Bad   (genesen, geimpft und Negativ-Test)

Die zusätzliche Testpflicht entfällt:

• wenn der Besucher über eine wirksame Auffrischungsimpfung (Booster) verfügt 
(diese zählt ab dem Tag der Auffrischungsimpfung ohne Wartezeit) oder

• wenn trotz Vollimmunisierung in den letzten drei Monaten eine Infektion per PCR-
Test nachgewiesen wurde (also Impfnachweis plus Genesenen-Nachweis).

• Die entsprechenden G Regeln / Nachweise sind vom Übungsleiter vor dem 
Betreten des Lippe Bades zu überprüfen,

• die Nachweise sind mitzuführen um Diese gegebenenfalls übergeordneten 
Behörden vorlegen zu können.

• Die Bädergesellschaft Lünen behält sich vor, dieses stichprobenartig zu 
überprüfen


